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Es geht um die Zukunft 
unseres kleinen Heimatlandes 

Zurückgekehrt von einer 
Auslandsreise habe ich in 
der Donnerstag-Ausgabe 
vom 17. Juni in den bei
den Larideszeitungen ei
ne Stellungnahme von 
Frau Dr. Ursula Wächter 
vom Verein zur Stärkung 

der Volksrechte zum laufenden Prozess vor 
dem Internationalen Gerichtshof in Den 
Haag mit Interesse gelesen. Diese kritische 
Stellungnahme reiht sich ein in eine Reihe 
anderer kritischer Stellungnahmen, die im 
Laufe der Jahre in dieser Angelegenheit ab
gegeben wurden. Was diese Kritiker alle ent
weder übersehen haben oder bewusst ver
schweigen, ist die Tatsache, däss sich das 
Fürstentum Liechtenstein schon unmittelbar 
nach dem Zweiten Weltkrieg in einem sehr 
ähnlich gelagerten Fall an den Internationa
len Gerichtshof in Den Haag gewendet hat. 
Damals ging es um das Auslandsvermögen 
eines ursprünglich deutschen Staatsbürgers, 
der unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg 
über eine Finanzeinbürgerung liechtensteini
scher Staatsbürger wurde. Obwohl die Er-
folgsaussichtcn damals sehr viel geringer 
waren und die finanzielle Belastung für das 
zu der Zeit noch sehr arme Land um einiges 
grösser, war es selbstverständlich, dass sich 
das Fürstentum Liechtenstein für die Sou
veränität des Landes und die Interessen sei
ner Bürger einsetzt. Jetzt ist dies offensicht
lich keine Selbstverständlichkeit mehr, denn 
es könnte j a  auch das Fürstenhaus von so ei
nem Einsatz profitieren. 

Bei den Gegnern der Monarchie scheint 
man lieber auf die Souveränität des Landes 
zu verzichten, nur um zu verhindern, dass 
das Fürstenhaus daraus irgendeinen Vorteil 
zieht. Damit setzt man aber nicht nur die 
Zukunft des Finanzplatzes auf das Spiel, 
sondern das Auslandsvermögen aller liech
tensteinischen Personen, seien dies juristi
sche oder natürliche Personen. Wenn das 
Fürstentum Liechtenstein- stillschweigend 
die Tatsache akzeptiert, dass die Bundesre
publik Deutschland mit liechtensteinischem 
Auslandsvermögen, sei es nun privater oder 
öffentlicher Natur, seine Kriegsschulden 
gegenüber Drittstaaten begleichen kann, 
muss man allen juristischen Personen nur 
den Rat geben, sich möglichst rasch um ei
nen neuen Standort zu bemühen, und den 
liechtensteinischen Bürgern, sich einen an
deren Pass zu besorgen. Es geht um die Zu
kunft unseres kleinen Heimatlandes! 

Nicht nur in diesem Zusammenhang habe 
ich mir schon öfters die Frage gestellt, wel
che Interessen denn der Verein zur Stärkung 
der Volksrechte vertritt? Sind es wirklich die 
Interessen des liechtensteinischen Volkes? 

Hans-Adam IL, Fürst von Liechtenstein 

Aussenpolitischer Dialog 
Interview mit der Schweizer Bundesrätin Micheline Calmy-Rey 

NACHRICHTEN 
Treffendes 
EFTA-Ministerrats in Montreux 
VADUZ-  Am 24725. Juni 2004 findet in 
Montreux das ordentliche Treffen des EFTA-
Rats auf Ministerebene unter dem gemeinsa
men Vorsitz von Bundespräsident Joseph 
Deiss und Regierungsrat Emst Walch statt. 
Die Vertreter der EFTA-Staaten (Island, 
Liechtenstein, Norwegen, Schweiz) werden 
sich mit der EFTA-Drittlandpojitik und den 
Entwicklungen im EWR befassen sowie ein 
Freihandelsabkommen zwischen den EFTA-
Staaten und Libanon unterzeichnen. Im Wei
teren findet ein Treffen der EFTA-Minister 

, mit EU-Kommissar Franz Fischler statt. Da
bei sollen die Themen EU- Erweiterung, Eu
ropäischer Wirtschaftsraum (EWR) sowie die 
l a u f e n d e n  Verhandlungen in der Welthandel
sorganisation (WTO) besprochen werden. Die 
Minister werden auch mit dem EFTA-Parla-
mentarierausschuss und dem EFTA-Konsul-
tativkomitee zusammentreffen. Im EFTA-
Parlamentarierausschuss wird Liechtenstein 
durch die Abgeordneten Jürgen Zech sowie 
Peter Kranz vertreten sein, im Konsultativko
mitee durch Josef Beck, Geschäftsführer der 
Liechtensteinischen Industrie- und Handels
kammer, sowie durch Albert Jehle vom Liech
tensteinischen Arbeitnehmerverband, (pafl) 

BERN - Heute Dienstag stattet 
die Schweizer Bundesratiii Mi
cheline Calmy-Rey unserem 
Land einen offiziellen Besuch ab. 
Die Vorsteherin des Departe
ments für auswärtige Angele
genheiten trifft mit der Regie
rung zu einem aussenpolitischen 
Meinungsaustausch zusammen 
und ist Gast auf Schloss Vaduz. 
• Günther Meier 

Volksblatt: Frau Bundesrätin 
Calmy-Rey, wenn Sie a m  
Dienstag nach Liechtenstein 
kommen, haben Sic Wünsche, 
Forderungen an das Fürstentum 
im Gepäck? 

Micheline Calmy-Rey: Unsere 
eng befreundeten und verflochte
nen Staaten pflegen regelmässig 
aussenpolitische Kontakte zueinan
der. Wie Sie wissen, habe ich Herrn 
Regierungsrat Walch anlässlich sei
nes Besuchs in Bern vor fast genau 
einem Jahr kennen gelernt. Nun 
statte ich ihm den Gegenbesuch in 
Vaduz ab. 

Bilaterale Dossiers 

Uns geht es vor allem um die 
Vertiefung und Verstctigung des 
aussenpolitischen Dialogs, wo wir 
verschiedene gemeinsame Interes
sen haben und Koalitionen bilden 
können - ich denke beispielsweise 
an die Zusammenarbeit innerhalb 
der UNO. Und natürlich werden 
wir die zur Zeit pendenten bilatera^ 

• Ien Dossiers besprechen. So freuen 
wir uns, dass die Verhandlungen im 
Bereich Personenfreizügigkeit gut 
vorangekommen sind und voraus
sichtlich gemäss Fahrplan abge
schlossen werden können. 

Liechtenstein hat die traditionel
len und engen Verbindungen zum 
Wirtschafts- und Zollvertrags-
partner Schweiz beibehalten, ist 
aber in der Integrationspolitik 
mit dem »EWR-Beitritt eigene 
Wege gegangen. Eine Belastung 
oder eine Bereicherung des bila
teralen Verhältnisses? 

Zwar ist das bilaterale Verhältnis 
bestimmt komplizierter geworden, 
jedoch weiterhin äusserst eng ge
blieben, und funktioniert zudem 
ausgezeichnet. An der hohen Qua
lität der Beziehungen hat die EWR-
Mitgliedschaft des Fürstentums 
nichts geändert. 

Hohe Qualität 
der Beziehungen 

r . 

Für praktische oder rechtliche 
Probleme konnten wir dank gegen
seitigem Verständnis einvernehmli
che Lösungen finden. 

Gewisse Verpflichtungen, die  
Liechtenstein mit dem EWR ein
gegangen ist, gelten im Verhältnis 
zur Schweiz erst mit dem In
krafttreten der «Vaduzer Kon
vention» im Jahre 2005. Sehen 
Sie mit der Umsetzung grossen 
Handlungsbedarf? 

Die «Vaduzer Konvention» regelt 
in erster Linie die Anwendung der 
Bilateralen I der Schweiz mit d e r  
E U  auch im Verhältnis zu den 
EFTA-Staaten, die j a  alle — ausser 
der Schweiz selbst - EWR-Mitglie-
der sind. Die rechtlichen Rahmen
bedingungen für das Verhältnis 
Schweiz - Liechtenstein, was die 
europäische Integration betrifft, 

Bundesrätin Micheline Calmy-Rey zur EU: «Das langfristige strategische Ziel des Bundesrats bleibt der Beitritt». 

sind aber primär anderswo gere
gelt: durch das EWR-Abkommen 
selbst sowie den Zollvertrag, die 
Bilateralen Vertrüge und die EFTA-
Konvention. Ich sehe angesichts 
der Umsetzung der «Vaduzer Kon
vention» daher keinen grossen 
Handlungsbedarf. 

Die Schweiz hat sich mit den Bi
lateralen der EU weitgehend an-

, genähert, während 'Liechtenstein 
die Verpflichtungen als EWR-
Mitgliedland erfüllt. Auf der ei
nen Seite sind die Schweiz und 
Liechtenstein in ihrem Wirt
schaftsraum Partner, doch im 
Verhältnis zu Europa gibt es zwei 
Schienen oder sogar zwei Ge
schwindigkeiten. Wie können 
diese Unterschiede überwunden 
werden? 

Pragmatisches Herangehen an 
die Probleme hat sich bewährt. Fle
xibilität und Augenmass machten 
es möglich, dass trotz unterschied
licher Vorgehensweise Friktionen 
zwischen der Schweiz und Liech
tenstein ausblieben. 

Pragmatismus 

Je  weitersich die Schweiz auf bi
lateralem Weg der EU annähert, de
sto weniger Unterschiede bestehen 
auch im Verhältnis zum EWR-Mit-
glied Liechtenstein, das den EU-
Acquis weitgehend übernommen 
hat. Nach wie vor existierende 
Unterschiede sinij vertraglich abge
sichert: Z.B. wird das besondere 
Verhältnis Liechtensteins mit der 
Schweiz punkto Zollvertragsrecht 
im EWR-Abkommen ausdrücklich 
anerkannt. Und das Beispiel Perso-
nenfreizügigkeit zeigt, dass mit den 
EFTA-Staaten Lösungen gefunden 
wurden,, die sogar bilaterale Be
sonderheiten im Verhältnis 
Schweiz - Liechtenstein berück
sichtigen. 

Die europäische Integration ist 
ein dauernder dynamischer Pro
zess. Folgen auf die Bilateralen II 
bald die Bilateralen III oder wird 
die Schweiz Verhandlungen über 
das bereits in Brüssel deponierte 
Beitrittsgesuch aufnehmen? 

Themen, über welche die 
Schweiz und die EU bilateral ver
handeln, wird e s  selbstverständlich 
weiterhin geben. Ich weiss nicht, 

ob es weitere Verhandlungspakete 
von der  Bedeutung der Bilateralen I 
und II geben wird. Der bilaterale 
Weg hat jedenfalls den Vorteil, dass 
er  sowohl Euroskeptiker wie Op t i 
misten zufrieden stellt: Für die ei
nen ist er Mittel, unsere Interessen 
zu wahren, ohne aber der EU bei
treten zu müssen, für die anderen 
die Verstärkung der Zusammenar
beit mit der EU. Das langfristige 
strategische Ziel des Bundesrats 
bleibt aber der Beitritt. 

Der Europäische Wirtschafts
raum, dem Liechtenstein seit 
1995 angehört, ist ein ge
schrumpftes Gebilde. Ist es für 
die Schweiz denkbar, statt weite
re Bilaterale oder einen EU-Bei-
tritt anzustreben,; dem EWR bei
zutreten, sozusagen in den Vor-' 
räum der Europäischen Union? 

Ein EWR-Beitritt ist keine euro
papolitische Option der Schweizer 
Regierung mehr. Erstens haben wir 
mit den bilateralen Abkommen ei
nen weitgehenden und zudem 
massgeschneiderten Zugang zum 
EU-Binnenmarkt. Und zweitens 
geht die Zusammenarbeit mit der 
EU mit den Bilateralen II mittler
weile über blosse Binnenmarkt-
Interessen hinaus.: 

Die Schweiz' hat im Zusammen
hang mit den Bilateralen II auch 
dem Beitritt zum Schengen-Ab-
kommen zugestimmt. Liechten
stein ist noch nicht Schengen-
Mitglied. Wird es eine Schengen-
Grenze mit Personenkontrollen 
an der Grenze Schweiz-Liechten
stein geben? 

Formal gesehen wird die schwei
zerisch-liechtensteinische Grenze 
nach dem Schengen-Beitritt der 
Schweiz tatsächlich zu einer 
Schengen-Aussengrenze. 

Schengen-Lösung 

Angesichts der Tatsache, dass 
Liechtenstein eine Enklave im 
Schengenraum ist und über keinen 
internationalen Flughafen verfügt, 
müsste man für diese spezielle Si
tuation eine Sonderlösung suchen. 
Eine solche Lösung wäre dann aber 
von der Einwilligung der E U  ab
hängig. 

Die Verhandlungen über die EU-

Zinsbesteuerung haben Liech
tenstein und die Schweiz abge
schlossen. E s  sind nicht ganz 
identische Vereinbarungen. Wo 
liegen die wichtigsten Unter
schiede und schaffen diese Unter
schiede möglicherweise Proble
me zwischen den beiden Län
dern? < 

Den liechtensteinischen Abkom
menstext habe ich noch nicht erhal
ten. Deshalb möchte ich mich auf 
die Vereinbarung Schweiz-EU kon
zentrieren. Mit  dem Zinsbesteue
rungsabkommen erhebt die 
Schweiz im Sinne eines grossen 
Entgegenkommens Steuern zu 
Gunsten der  EU-Staaten - das ist 
wohl eine in dieser Fonn erstmali
ge Regelung au f  internationaler 
Ebene - ,  gleichzeitig konnte aber 
der von der EU geforderte Informa
tionsaustausch abgewendet wer
den. 

Bankgeheimnis 
gewahrt 

Das Bankgeheimnis sowie Inter
essen unseres Finanzplatzes blei
ben gewahrt und davon profitiert 
letztlich auch Liechtenstein. Das 
Zinsbesteuerungsmodell gilt auch 
für Liechtenstein. Insofern kann 
man die Abkommen durchaus als 
gleich bezeichnen. Beide Abkom
men müssen schliesslich die Anfor
derung der  so genannten «Gleich
wertigkeit» im Sinne der Schluss
folgerungen des EU-Gipfels von 
Feira voll erfüllen. Soweit Unter
schiede bestehen, ergeben sie sich 
aus den Instrumenten, welche die 
Finanzinstitutionen in der Schweiz 
bzw. in Liechtenstein verwenden. 
In Liechtenstein ist j a  vor allem die 
Vermögensstiftung wichtig. Wir  
werden d i e  Auswirkungen d e r  
Zinsbesteuerungsabkommen auf 
unsere beiden Staaten noch einge
hender analysieren, aber Probleme 
sehe ich a priori nicht. 

Frau Calmy-Rey, als Bundesrä
tin kommen Sie erstmals nach 
Liechtenstein. Welche Berührun
gen mit dem Fürstentum hatten 
Sie bisher schon? 

Ich war schon als Besucherin 
hier mit meinem Mann und meinen 
Kindern und erinnere mich daran 
als einen schönen und gelungenen 
Familiennachmittag. 


